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1. Einleitung
Der Tod einer nahestehenden Person
bedeutet für die Angehörigen grosses
Leid und ist ein einschneidendes Ereig-
nis. Die Angehörigen müssen im Zuge
des Todesfalls eine Vielzahl an Aufga-
ben und Pflichten übernehmen. Mit dem
Tod endet sogleich die Steuerpflicht des
Verstorbenen. Das Steuerrechtsverhält-
nis des Verstorbenen geht auf die Erben
über, weshalb sie nach einer kurzen Pie-
tätsfrist relativ zügig verfahrensrechtli-
che Pflichten wahrnehmen müssen. Die
Erben sehen sich einerseits mit den
Steuerforderungen betreffend die been-

dete Steuerpflicht der verstorbenen
Person sowie andererseits mit den Steu-
erforderungen auf dem Erbe konfron-
tiert. 

Der vorliegende Beitrag erörtert we-
sentliche Aspekte des steuerrechtlichen
Verfahrens im Todesfall, wobei dem Zi-
vilrecht naturgemäss auch eine mass-
gebliche Rolle zukommt.

2. Sukzession im Todesfall 
Nach Art. 560 Abs. 2 ZGB gehen die
Forderungen, das Eigentum, die be-
schränkten dinglichen Rechte und der
Besitz des Erblassers auf die Erben über.

Das Steuerrecht folgt dem Zivilrecht
hier im Grundsatz. Die Erben haften so-
lidarisch für die vom Erblasser geschul-
deten Steuern bis zur Höhe ihrer Erb-
teile mit Einschluss der Vorempfänge.
In manchen Kantonen haften die Erben
sogar nicht nur solidarisch, sondern auch
persönlich mit ihrem gesamten Vermö-
gen für die Erbschaftssteuer. Die sog.
Steuersukzession knüpft an die zivil-
rechtliche Erbenstellung an. Schlagen
die Erben die Erbschaft aus, entfällt die
Steuersukzession.

Jeder Erbe hat die verfahrensmässi-
gen Pflichten und die Zahlungspflich-
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ten zu erfüllen, wobei die Steuerbehör-
den die Wahl haben, von welchem Er-
ben sie die Erfüllung der Verfahrens-
pflichten (bspw. Mitwirkung) und der 
Zahlungspflichten verlangen. Steuer-
objekt der Einkommenssteuern bilden 
die Erträge des Nachlasses (bspw. 
Bankzinsen, Dividenden, Mieterträge 
usw.) ab dem Zeitpunkt der Eröffnung 
des Erbgangs (d.h. ab dem Tod des 
Steuerpflichtigen). Der Erbanfall ist da-
gegen bei der Einkommenssteuer steu-
erfrei. 

Sollte der Erblasser keine erbbe-
rechtigten Verwandten hinterlassen und 
hat er nichts anderes verfügt, erbt grund-
sätzlich der Kanton bzw. die Gemeinde 
des letzten Wohnsitzes, wenn dies im 
kantonalen Recht so vorgesehen ist. 

 
3. Inventarisation 
Nach dem Tod eines Steuerpflichtigen 
ist zunächst ein Inventar aufzunehmen, 
ausser es ist anzunehmen, dass kein 
Vermögen vorhanden ist. Es wird innert 
14 Tagen nach dem Tod eingeleitet. Die 
Frist für die Inventarisation ist in der 
Regel kurz angesetzt (bspw. 60 Tage im 
Kanton Zürich). Es handelt sich dabei 
allerdings um eine blosse Ordnungs-
frist. Erfahrungsgemäss wird diese Frist 
in der Praxis selten eingehalten.  

In das Inventar wird das am Todes-
tag bestehende Vermögen des Erblas-
sers, seines in ungetrennter Ehe leben-
den Ehegatten und der unter seiner el-
terlichen Sorge stehenden minderjähri-
gen Kinder aufgenommen. Das Inven-
tar bezweckt die Feststellung der zum 
Nachlass des Verstorbenen gehörenden 
Vermögenswerte. Daneben dient das 
Inventar als Grundlage für die Veranla-
gung der Erbschaftssteuer. 

Im Kanton Zürich wird das Inventa-
risationsverfahren im Zuge des Steuer-
erklärungsverfahrens erledigt. 

Vor der Inventaraufnahme dürfen 
Erben und Personen, welche das Nach-
lassvermögen verwalten oder verwah-
ren, nur mit Zustimmung der Inventar-
behörde über das Nachlassvermögen 
verfügen. Dieses Verfügungsverbot wird 
erst aufgehoben nach Abschluss der In-
ventarisation. Zu beachten ist allerdings, 
dass nach Abschluss der Inventarauf-
nahme das Vermögen weiterhin gesi-
chert bleiben kann, um einen gefährde-
ten Steueranspruch zu sichern. 

4. Mitwirkungspflichten der Erben 
Es bestehen verschiedene Mitwirkungs-
pflichten der Erben. Sie sind verpflich-
tet, der zuständigen Steuerbehörde wahr-
heitsgemäss Auskunft über alle Verhält-
nisse, welche für die Feststellung der 
Steuerfaktoren des Erblassers von Be-
deutung sein können, zu geben. Nach-
lassvermögen, das nicht im Inventar ver-
zeichnet wurde, ist nach Kenntnisnah-
me zu melden. Die Mitwirkungspflicht 
dauert über die Erstellung des Inventars 
hinaus an. 

Eine Bank, die Vermögenswerte des 
Erblassers verwaltet, ist verpflichtet, den 
Erben schriftlich alle relevanten Aus-
künfte zu erteilen. Das Bankgeheimnis 
kann hiergegen nicht vorgebracht wer-
den. Die Auskunftspflicht besteht aller-
dings grundsätzlich nur gegenüber den 
Erben. Verstossen die zur Mitwirkung 
verpflichteten Personen vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen ihre Mitwirkungs-
pflichten, können sie mit einer Busse 
bestraft werden. 

 
5. Verfahrensrechtliche Stellung  
des Willensvollstreckers  
Der Erblasser kann durch letztwillige 
Verfügung auch eine oder mehrere Per-
sonen mit der Vollstreckung seines Wil-
lens beauftragen. Dieser Auftrag wird 
ihnen von Amtes wegen mitgeteilt. 

Der Willensvollstrecker muss den 
letzten Willen des Erblassers vertreten 
und die Erbschaft verwalten, die Schul-
den des Erblassers bezahlen (inkl. Steu-
erschulden), die Vermächtnisse ausrich-
ten und die Teilung nach den vom Erb-
lasser getroffenen Anordnungen oder 
nach dem Gesetz ausführen. 

 
6. Erbschaftssteuer im Besonderen 
Die Erbschaftssteuerhoheit liegt in der 
Schweiz exklusiv bei den Kantonen. 
Dem Bund fehlt es ausserdem an einer 
Harmonisierungskompetenz. Die Kan-
tone sind bei der inhaltlichen Ausge-
staltung der Erbschaftssteuern dement-
sprechend grundsätzlich frei. Ausser 
den Kantonen Schwyz und Obwalden 
erheben alle Kantone Erbschaftssteuern. 

Steuer- und Zahlungspflicht korres-
pondieren bei der Erbschaftssteuer ge-
nerell miteinander. Steuerpflichtig im 
Kanton Zürich ist der Empfänger des 
übergehenden Vermögens. Die Steuer 
ist von der Steuerpflichtigen geschuldet 

und soll primär nicht vom Nachlass 
getragen werden. Abgeschlossen wird 
das Verfahren durch Zustellung der 
Steuerverfügung. Die Verfügung gibt 
Aufschluss über die Steuergrundlagen, 
die Steuerberechnung sowie über die 
Rechtsmittel und Zahlungsvorschrif-
ten. Es empfiehlt sich in der Regel, die 
Erbteilung erst nach Bezahlung der 
Erbschaftssteuer durchzuführen oder 
ausreichende Rückstellungen zu bilden. 

Die Steuertarife sind von Kanton zu 
Kanton verschieden. Sie richten sich 
nach dem steuerbaren Betrag und dem 
Verwandtschaftsgrad. In der Regel sind 
die Ehegatten und in eingetragener 
Partnerschaft lebende Personen und de-
ren Nachkommen in den jeweiligen 
Kantonen von der Steuer befreit. 

Verstirbt bspw. ein Konkubinats-
partner mit letztem Wohnsitz im Kan-
ton Zürich und hinterlässt seiner Kon-
kubinatspartnerin sein gesamtes beweg-
liches Vermögen in Höhe von 500’000 
Franken, fallen nach Berücksichtigung 
des Freibetrages in Höhe von 50’000 
Franken Erbschaftssteuern in Höhe von 
rund 122’000 Franken im Kanton Zü-
rich an. Besonders drastisch ist die Si-
tuation im Kanton Waadt, wo einerseits 
lediglich eine Freigrenze von 10’000 
Franken gewährt wird und andererseits 
eine progressive Besteuerung mit nahe-
zu konfiskatorischem Effekt Anwen-
dung findet. Die effektive Steuerbelas-
tung würde im Kanton Waadt und bei 
letztem Wohnsitz des Erblassers in der 
Stadt Lausanne rund 50% betragen. 
 
7. Vereinfachte Nachbesteuerung 
in Erbfällen 
Alle Kantone in der Schweiz haben die 
vereinfachte Nachbesteuerung von Er-
ben zusammen mit der straflosen Selbst-
anzeige in ihren Steuergesetzen veran-
kert. Die zuständige kantonale Steu-
erbehörde kann um eine vereinfachte 
Nachbesteuerung ersucht werden. Im 
Unterschied zum ordentlichen Nach-
steuerverfahren löst ein solches Ver-
fahren lediglich für die letzten drei vor 
dem Todesjahr abgelaufenen (bereits 
veranlagten) Steuerperioden Nachsteu-
ern und Verzugszinsen aus. Noch nicht 
rechtskräftig veranlagte Steuern inner-
halb der Nachsteuerperiode werden 
demgegenüber im ordentlichen Ver-
fahren korrigiert. 
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Die vereinfachte Nachbesteuerung 
von Erben setzt analog der gewöhnli-
chen straflosen Selbstanzeige voraus, 
dass die Hinterziehung keiner Steuer-
behörde bekannt ist, die Erben bzw. der 
Erbschaftsverwalter oder der Willens-
vollstrecker die Verwaltung bei der 
Feststellung der hinterzogenen Vermö-
gens- und Einkommenselemente vor-
behaltlos unterstützen und sie sich um 
die Bezahlung der geschuldeten Nach-
steuern bemühen. Sind diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, kommt die ordent-
liche Nachbesteuerung zum Tragen, 
welche 10 Jahre zurückreicht. 
 
8. Die Erbteilung 
Ist nur ein Erbe vorhanden, dann wird 
dieser im Zeitpunkt der Eröffnung des 
Erbganges (d.h. durch den Tod des Erb-
lassers) zum Alleinerben und zum Al-
leineigentümer der Erbschaft. Eine Erb-
teilung erübrigt sich. Gibt es dagegen 
mehrere Erben, so entsteht zwischen ih-
nen bis zur Erbteilung eine Erbenge-
meinschaft.  

Das Gesetz geht davon aus, dass die 
Erben den Nachlass selbst regeln und 
sich über die Teilung des Nachlasses 
untereinander verständigen, sei es durch 
reale Teilung (sog. Realteilung) oder 
durch Abschluss eines schriftlichen Tei-
lungsvertrages. Die Erbteilung erfolgt 
folglich einvernehmlich durch Ab-
schluss einer Realteilung oder eines 
schriftlichen Erbteilungsvertrags. 

Anders als in anderen Kantonen, 
gibt es im Kanton Zürich keine staat-
lichen Teilungsämter. Die Ausführung 
der Teilung bedarf der Zustimmung al-
ler Erben. Wenn diese sich über die Tei-
lung nicht einigen können, kann jeder 
von ihnen die Teilung verlangen, unter 
Umständen auch mittels einer gericht-
lichen Teilungsklage. Bevor allerdings 
ein gerichtliches Verfahren angestrengt 
wird, sollten sämtliche Möglichkeiten, 
eine gütliche Einigung unter den Par-
teien zu erzielen, ergriffen werden. Denn 
Erbteilungsklagen sind äusserst aufwen-
dig und mit hohen Kosten verbunden. 

 
9. Erbschaften im  
internationalen Verhältnis 
Internationale Verflechtungen und da-
mit grenzüberschreitende steuerliche 
Anknüpfungspunkte für Zwecke der 
Erbschaftssteuern haben in den vergan-

genen Jahrzehnten weiter zugenom-
men. Die Schweiz hat lediglich mit acht 
Staaten Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung in Nachlassfällen 
abgeschlossen. Hierzu zählen die Ab-
kommen mit Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Grossbritannien, den Nieder-
landen, Österreich, Schweden und den 
USA. Zwischen der Schweiz und Frank-
reich war bis 2015 ebenso ein Abkom-
men in Kraft, das allerdings seitens 
Frankreichs gekündigt wurde.  

Bestehen keine staatsvertraglichen 
Regeln, wie dies inzwischen zwischen 
Frankreich und der Schweiz der Fall 
ist, kann eine Doppelbesteuerung im 
Kollisionsfall nur vermieden werden, 
sofern das interne Recht hierzu Hand 
bietet. Doppelbesteuerungen in erb-
schaftssteuerlicher Hinsicht sind im 
internationalen Verhältnis keine Sel-
tenheit. Dies liegt unter anderem darin 
begründet, dass im internationalen Ver-
hältnis die Anknüpfungen für die Steu-
erhoheit bei der Erbschaftssteuer vari-
ieren können. 
 
10. Fazit 
Das (steuerrechtliche) Prozedere nach 
Eröffnung des Erbganges ist mannigfal-
tig und sollte bei der Nachlassabwick-
lung nicht unterschätzt werden. Je diver-
sifizierter der Nachlass, desto komplexer 
dürfte die (steuerrechtliche) Situation in 
der Regel für die Erben werden. Inter-
nationale grenzüberschreitende Nach-
lassfälle, bei denen mehrere Jurisdik-
tionen involviert sind, erhöhen nicht zu-
letzt die (steuerrechtliche) Komplexität 
weiter. Je nach Konstellation bietet es 
sich an, hier rechtzeitig professionelle 
rechtliche Unterstützung beizuziehen, 
damit die Nachlassabwicklung effizient 
und unter Einhaltung der geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen durchgeführt 
werden kann.  
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